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63/02 Gehaltsgesetz

Norm

GehG 1956 §20 Abs1 idF 1972/214;

VwGG §42 Abs2 Z1;

Rechtssatz

In einem ersten Schritt ist die Frage zu beantworten, ob der Beamtin unter Bedachtnahme auf das konkrete Ausmaß

ihrer Sehbeeinträchtigung die Erfüllung der ihr im Besonderen übertragenen dienstlichen Aufgaben (vorliegend die

Erteilung von Sportunterricht) unter Verwendung ihrer (Gleitsicht-)Brille möglich (und zumutbar) war oder ob die

Verwendung einer Fernbrille notwendig gewesen wäre. Die Behörde sah in der Behauptung der Beamtin, unter

Verwendung einer Gleitsichtbrille verschwimme der Boden, keine Notwendigkeit eines Aufwandes für eine Fernbrille

im Sinn des § 20 Abs. 1 GehG. Dieser Beurteilung vermag sich der VwGH nicht ohne weiteres anzuschließen, weil damit

nicht gesagt ist, dass der Beamtin die Wahrnehmung und Beobachtung der ihr anvertrauten Schüler in ausreichendem

Maß möglich und ihr die Erteilung des Sportunterrichts auch unter Berücksichtigung der behaupteten

Beeinträchtigung zumutbar war. Ersteres - die Frage, ob und in welchem Ausmaß der Beamtin unter Zugrundelegung

ihrer konkreten Sehleistung die Wahrnehmung und Beobachtung der Schüler möglich ist - ist gegebenenfalls unter

Beiziehung eines medizinischen Sachverständigen zu klären. Auch triBt es nicht zu, dass der Beamtin die AnschaBung

einer Fern- und Nahbrille anstatt einer Gleitsichtbrille möglich gewesen wäre, weil keine VerpCichtung des Beamten

besteht, AnschaBungen und damit Aufwendungen im außerdienstlichen Bereich vorausschauend einzig auf die

Eignung für eine allfällige dienstliche Verwendung und zur Erfüllung von möglichen DienstpCichten auszuwählen. Sollte

der Beamtin die Verwendung einer Fernbrille zuzubilligen sein, wäre der mit der AnschaBung einer solchen Brille

verbundene behauptete Aufwand jedenfalls nicht als typischerweise im Rahmen des gewöhnlichen Aufwandes

anzusehen, der für die Erteilung von Sportunterricht notwendig ist.
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